
BRANDSCHUTZPLÄNE &  
FLUCHT-UND RETTUNGSPLÄNE

   Orientierung     Planung     Sicherheit

Sind Ihre Brandschutzpläne auf aktuellem Stand? 

Sie sind Mieter, Inhaber oder Wohnbauunternehmer und müssen 

Flucht- und Rettungspläne in Ihrem Gebäude anbringen?

 Bei uns sind Sie richtig!
Wir kümmern uns um den Abgleich mit der Situation vor Ort 

und übernehmen Verantwortung für die Richtigkeit.

Haben Sie nur alte Pläne mit handschriftlichen Änderungen in 

Papierform? – Kein Problem! Wir bringen alles auf den aktuellen 

Stand und unterstützen Sie bei der Vidierung. Weitere Informationen:
DI Ralf BAEHR-MÖRSEN

Projektleitung Brandschutz und Arbeitssicherheit
T +43 1 545 33 14 – DW 231  |  E baehr-moersen@nofire.pro



Orientierung und klare Informationen in Planform

Wenn es brenzlig wird, ist kein guter Zeitpunkt, um zu realisieren, dass die Flucht- und Rettungspläne 
veraltet sind, oder die Brandschutzpläne für den Feuerwehreinsatz fehlen. Menschenleben können davon 
abhängen, dass die Lage der Sicherheitseinrichtungen sowie die Fluchtwege auf einen Blick ersichtlich 
sind. Gleichzeitig helfen Brandschutzpläne der Feuerwehr einen Entstehungsbrand rasch lokalisieren und 
gezielt bekämpfen zu können.

BRANDSCHUTZPLÄNE  
FÜR DEN FEUERWEHREINSATZ

	färbige, vereinfachte Lage- und Gebäudepläne
	 Informationen für den FW-Einsatz
	gemäß TRVB 121 O
	Vidierung durch zuständige Feuerwehr
	 jährlich auf Aktualität zu prüfen
	 im Plankasten für die Feuerwehr hinterlegt

FLUCHT- UND 
RETTUNGSPLÄNE

	 lagerichtige Darstellung & Nordpfeil
	Standortangabe des Betrachters 
	Darstellung des Flucht- und Rettungsweges  

	 mit Richtungspfeilen & Lage der Sammelplätze
	Standorte von erste Hilfe-Einrichtungen,	   

	 Feuerlöschern, etc. 

UNSER ANGEBOT

DAS ÖSTERREICHISCHE KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSSICHERHEIT & BRANDSCHUTZ

NOFIRE SAFETY GMBH  |  T +43 1 545 33 14  |  E office@nofire.pro
Geiselbergstraße 17/2  |  1110 Wien  |  www.nofire.pro
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BRANDSCHUTZPLÄNE &  
FLUCHT-UND RETTUNGSPLÄNE

Im Gegensatz zu Brandschutzplänen müssen Flucht- und Rettungspläne nicht 
von der örtlich zuständigen Feuerwehr vidiert werden und dürfen nicht im Plankasten 
für die Feuerwehr hinterlegt werden.


